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Art. 9 Dublin-III-VO: Familienangehörige, die
Begünstigte internationalen Schutzes sind

1. Wortlaut

Hat der Antragsteller einen Familienangehörigen — ungeachtet der Frage, ob die Familie bereits im
Herkunftsland bestanden hat —, der in seiner Eigenschaft als Begünstigter internationalen
Schutzes in einem Mitgliedstaat aufenthaltsberechtigt ist, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung
des Antrags auf internationalen Schutz zuständig, sofern die betreffenden Personen diesen Wunsch
schriftlich kundtun.
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